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Kundmachung
Jadgpacht, Auszahlung des Jagdpachtschillings, KLBG/34151M-ALV1

Der Pachtschilling für die Genossenschaftsjagdgebiete

Höflein

Kierling

Klosterneuburg

Kritzendorf

Maria Gugging und

WeidlinB-Weidlingbach

im politischen Bezirk Tulln, Niederösterreich, wurde bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg erlegt.

Gemäß § 37 Abs 7 NÖ Jagdgesetz 197 4 idgF kann die Auszahlung der Anteile im zeitraum vom
20.05.2024 bis 20.11.2024 während der Parteienverkehrszeiten im Rathaus (Rathausplatz 1,

3400 Klosterneubu rg), GA lll/3 - Liegenschaften, 2. stock, zimmer 215 bzw schriftlich unter stadtge-
meinde Klosterneuburg, GA lll/3 - Liegenschaften, Rathausplatz 1, 34OO Klosterneuburg oder
liesenschaften @kloster ne u bu rg. at beantragt werden.

Die Auszahlung der Anteile, die über dem Bagatellbetrag von € 15,00 liegen, kann bei schriftlicher Be-
kanntgabe der Bankverbindung - abzüglich allfälliger Überweisungsspesen - durch überweisung er-
folgen. Bagatellbeträ8e bis € 15,00 werden nicht überwiesen, diese können bei der Hauptkassa der
Stadtgemeinde Klosterneuburg während der Öffnungszeiten (nach Anmeldung iür die Auszahlung bei
der GA lll/3 - Liegenschaften, Z. Stock, Zimmer 215 oder unter liesen schaften 6r lll sterneubu at be-
hoben werden.

Genossenschaftsjagdgebiet Höflein:
weinbauverein Höfrein - rnstandhartung der wege, wartung und Reparatur der (ieräte und Maschi-
nen des Weinbauvereins, Erhaltung von Reviereinrichtungen

Genossenschaft sjagdgebiet Kierling:
Weinbauverein Kierling
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Anteile, für die im Zeitraum vom 20.05.2024 bis 2o.1,L.2024 keine Auszahlung heantragt worden ist,
sind laut Beschlüssen der Jagdausschüsse für folgende Zwecke zu verwenden:



Genossenschaftsjagdgebiet Klosterneuburg:
Ortsweinbauverein Klosterneuburg - diverse Marketingzwecke

Genossenschaftslagdgebiet Kritzendorf :

Weinbauverein Kritzendorf - Ausbau des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes und Pflege der
Hutweiden zwischen den Weingärten sowie Maßnahmen zur Wildschadenreduzierung

Genossenschaft sjagdgebiet Weidling-WeidlinBbach:
Weinbauverein Weidling/Weidlingbach - Sanierung Zufahrt Weingärten im Weingraben

Bitte beachten Sie die Verordnung ,,Amtsstunden und Parteienverkehrszeiten'':

Die Parteienverkehrszeiten sind grundsätzlich von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr.

Zum Schutz der Bürger und der Mitarbeiter der Stadtgemeinde Klosterneuburg ist der persönliche Par-

teienverkehr nur dann zulässig, wenn eine vorherige Terminvereinbarung mit der betreffenden
Dienststelle erfolgt ist.

Christoph Ka ann, MAS

Kundmachungsvermerk:

Angeschlagen am: 17 .O5.2024

Abgenommen aml- 22.7L.2024
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Genossenschaft sjagdgebiet Maria GuBginB:
Agra rverein Maria Gugging
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